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Henutſcher Reichstag
Spezialbericht unſeres Korreſpondenten

J Verlin 12 Januar
Am Bundesrathstiſche Graf Poſadowsky Fortgeſetzt wird die zweite

des Etats des Reichsamts des Juneru
Abg Fiſcher Soz kommt ſofort wieder auf die 12000 Mk Affäre

zu ſprechen die er als ſlandalös bezeichnet Präſident Graf Balleſtrem
Herr Abgeordneter der Ausdruck ſkandalös iſt nicht ſtatthaft in Bezug
auf Handlungen der verbündeten Regierungen oder ihrer Organe er ver
trägt ſich nicht mit der Ordunng des Hauſes Abg Fiſcher fortfahrend
weiſt darauf hin wie der Staatsſekretär jene Angelegenheit ſogar nach
träglich als ganz harmlos hinzuſtellen verſuchte dabei aber trotz aller
Provokation nicht geſagt habe ob er denn eigentlich von dem Schreiben
an den Centralverband vorher Kenntniß gehabt habe Redner geht dann
noch weiter in voller Ausführlichkeit auf den Gegenſtand ein Das
Schweigen des Staatsſekretärs auf jene beſtimmte Frage ſei charakteriſtiſch
Sich daſſelbe gefallen zu laſſen ſei mit der Würde des Reichstages kaum
verträglich Ebenſo ſei es wenn der Staatsſekretär wie es ſcheine vorher
um die Sache gewußt habe doch erſtaunlich daß Herr v Woedtke der
heute nicht mehr am Tiſche des Bundesraths anweſend ſei jetzt als Opfer
lamm fungieren ſolle An Stelle Woedtkes müßte der Staatsſekretär doch
vielmehr ſelbſt der Sache zum Opfer fallen Darüber ſei doch alle Welt
einig daß es der Würde der Reichsregierung widerſpreche ſich Koſten
irgend welcher Art von dem Eentralverbande erſtatten zu laſſen Wer ſei
unter ſolchen Umſtänden Herr im Hauſe die Reichsregierung oder der
Centralverband Offenbar ſei auch die Art wie man das Kranken
Verſicherungsgeſetz zu reformieren beabſichtige auf Koſten der Arbeiter
denen das bisherige Uebergewicht im Kaſſenvorſtande genommen werden
ſolle und auf Koſten der freien Hilfskaſſen das Werk des CEentral
verbandes Von dieſem ſei das Reichsamt des Jnnern politiſch litterariſch
und finanziell abhängig Das Reichsamt ſei nur eine Filiale des Central
verbandes Graf Poſadowsky behaupte zwar der ganze Vorgang wie
überhaupt die Zuchthausvorlage habe gerade nur dem Intereſſe nicht der
Unternehmer ſondern vielmehr der Arbeiter dienen ſollen Aber für deren
Intereſſe gebe doch der Centralverband keinen Groſchen Weshalb habe Aenderung dadurch herbeigeführt daß der Magiſtrat durch Verfügung lichen Auffaſſung der Annahme eines privaten Dienſtverhältniſſes direkt
m 0 nicht lieber an die Buchhandlung des Vorwärts gewandt j vom 11 April 1885 das Geſuch des Klägers ihn an den Beſchäftigungs entgegen Aus dieſen feſtgeſtellten Thatſachen iſt gefolgert worden Dem

2 3 2 jiterfei M e tot M p 9 c 2 7und um 12000 Mk gebettelt Heiterkeit Redner ſchließt ſeine Aus turnus für Bureauhilfsarbeiter der zum Zwecke der Ausbildung dieſer h
führungen mit der Ankündigung er werde beantragen daß eiae
Kommiſſion eingeſetzt werde um die Beziehungen zwiſchen dem Reichsamt
des Jnnern und deu Centralverbande zu unterſuchen

Staatsſekretär Graf Poſadowsky Jch habe mich nicht nach dieſer
Stelle gedrängt aber ich werde auf derſelben bleiben ſo lange ich das
Vertrauen meines Monarchen habe ſo lange ich es für politiſch zuläſſig
halte und ſo lange meine geiſtige und körperliche Widerſtandsſähigkeit
gegen ſolche Angriffe anhält Bravo rechts Auf die Sache ſelbſt noch
einmal einzugehen lehne ich ab Jch trage die Verantwortlichkeit für
Alles was in meinem Amte vorgeht und jeder nachgeordnete Beamte
ſcheidet aus Wer hier Bundesrathsvorlagen zu vertreten hat darüber
entſcheidet nicht der Reichstag Der Staatsſekretär verwahrt ſich ſodann
gegen die Unterſtellung arbeiterfeindlich zu ſein Auch bezüglich der
Krankenverſicherungsreform dürften ihm ſolche Abſichten nicht unterſtellt
werden Das ſog Zuchthausgeſetz und das betr Material rühre nicht
von ihm her ſondern es ſei eine Vorlage der verbündeten Regierungen
geweſen das Material ſei von den einzelnen Regierungen geliefert worden
Von einer Mitwirkung des Centralverbandes bei den Handelsverträgen
habe er amtlich nichts erfahren An der Begründung des wirthſchaft
lichen Ausſchuſſes habe der Centralverband allerdings inſofern Antheil

treten Der Vorredner kämpft alſo gegen Windmühlen
Das Haus vertagt ſich hierauf nachdem noch perſönliche Bemerkungen

unter den Abgg Fiſcher Soz und Röſicke welcher ſich verwahrt daß
deutſche Profeſſoren für ihre Agitation für die Flotte bezahlt worden ſeien
ſtattgefunden Nächſte Sitzung Montag Fortſetzung

Anſtellungsverhältniſſe der Gemeindebeamten
Jrn einem Prozeſſe welchen der Magiſtratsdiätar Kunth gegen die

hieſige Stadtgemeinde anſtrengte wurde die Beklagte nach dem Antrage
des Rechtsbeiſtandes des Klägers Herrn Rechtsanwalt Dr Kähne in
allen drei Jnſtanzen koſtenpflichtig verurtheilt anzuerkennen daß der Kläger
auf Lebenszeit angeſtellter und penſionsberechtigter Beamter der Stadt
Halle a/S iſt Den für weitere Kreiſe intereſſanten Entſcheidungsgründen
des Reichsgerichts entnehmen wir

Nach der vorderrichterlichen Feſtſtellung iſt der Kläger ſeit dem 1 Fe
bruar 1875 im Dienſte der Beklagten und zwar bis 1883 im Standes
amte von 1883 bis 1885 in der Kaſſe der ſtädtiſchen Gasanſtalt von
1885 bis 1898 bei dem ſtädtiſchen Gas und Waſſerwerk und ſeitdem bis
zur h wut der Klage im Einwohnermeldeamte gegen Diäten beſchäftigt
geweſen

Der Berufungsrichter iſt indem er von den durch das Reichsgericht
aufgeſtellten Grundſätzen über die Begründung des Gemeindebeamtendienſt
verhältniſſes im Sinne der Städteordnung ausgegangen iſt auf Grund
des feſtgeſtellten Sachverhalts zu dem Ergebniſſe gelangt daß ſich eine
Anſtellung des Klägers wenn auch nicht durch einen formellen Akt doch
in der Weiſe vollzogen habe daß dem Kläger von dem Magiſtrat der
beklagten Gemeinde amtliche Funktionen zu dauernder Thätigkeit über
tragen worden und dabei der beiderſeitige Wille auf die Begründung eines
dauernden Beamtendienſtverhältniſſes gerichtet geweſen ſei

Der Berufungsrichter hat zwar angenommen daß bei Beginn der
Beſchäftigung des Klägers ein ſolcher Wille auf keiner Seite obgewaltet
habe da die damalige Thätigkeit des Klägers weſentlich auch zu ſeiner
Ausbildung gedient habe was ſich aus den von dem Kläger nach dieſer
Richtung hin geſtellten Anträgen ergebe Jn ſolcher Hinſicht iſt jedoch

nach der weiteren Annahme des Richters im Jahre 1885 eine

Perſonen eingerichtet war theilnehmen zu laſſen abgelehnt hat denn da
mit ſei bisher verfolgte Ausbildungszweck fortgefallen und die Thätigkeit
des Klägers habe nunr zur Förderung und Durchführung der der be
klagten Gemeinde obliegenden Aufgaben gedient und wie feſtgeſtellt ſeien
auch im übrigen Aenderungen in der Stellung des Klägers eingetreten
er ſei vom Sommer 1885 ab im Burean des ſtädtiſchen Gas und Waſſer
werks beſchäſtigt und hier mit der Führung des Geſchäftsfournals betraut
dieſe Beſchäftigung habe er bis zum Jahre 1898 wo er zum Einwohner
meldeamte gekommen beibehalten und ferner ſei er im November 1885
als Hilfsarbeiter zur gewiſſenhaften Erfüllung ſeiner Arbeiten und zur
Amtsverſchwiegenheit mittels Handſchlags an Eidesſtatt verpflichtet
Bei dieſer Geſtaltung des Dienſtverhältniſſes des Klägers hat ſich nach
der Auffaſſung des Verufungsrichters die Dienſtſtellung des Klägers zur
Beklagten die von vornherein auf einem privaten und jeder Zeit lös
lichen Dienſtvertrage beruht habe in ein Dienſtverhältniß im öffentlich
rechtlichen Sinne und von dauerndem Beſtande umgewandelt

Dem Behelfe der Beklagten daß ſich die Thätigkeit des Klägers in
dem wirthſchaftlichen Betriebe des Gas und Waſſerwerks nicht als
öffentliche Amtsthätigkeit ſondern als eine lediglich private Berufsthätig
keit darſtelle iſt der Berufungsrichter mit folgenden Erwägungen entgegen

Jnſpektoren nicht verboten mit Arbeiterorganiſationen in Verbindung zu geweſen an dem es jedoch fehle Statt deſſen ſtütze ſich der Richter
darauf daß der Kläger die Beamteneigenſchaft während der Beſchäftigung
beim Gas und Waſſerwerk beibehalten habe wobei er überſehe daß
Kläger ſolche in einer vorhergehenden Thätigkeit noch gar nicht erworben
haben könne weil er zu dem Zeitpunkte wo ſich angeblich eine
Aenderung in dem privaten Dienſtverhältniſſe vollzogen haben ſolle ſchon
vei dem Gas und Waſſerwerke beſchäftigt geweſen ſei Danach erwieſen
ſich aber auch alle Ausführungen des Berufungsrichters daß die Beklagte
ſo lange dieſe Art der Thätigkeit währte nicht durch generelle Vorſchriften
oder ſpezielle Vereinbarungen das Verhältniß zum Kläger habe völlig frei
regeln können als rechtsirrthümlich

Die Begründung des Urtheils läßt jedoch eine Verletzung des von der
Reviſion an die Spitze geſtellten Rechtsſatzes der in der allegierten Ent
ſcheidung des Reichsgerichts Ausdruck gefunden hat nicht erkennen
Nachdem der Berufüngsrichter ausgeſprochen hat daß die Thätigkeit des
Klägers in dem wirtſchaftlichen Betriebe der Beklagten ſich nicht als
öffentliche Amtsthätigkeit ſondern als eine private Berufsthätigkeit darſtelle
und insbeſondere die Journalführung bei der Verwaltung eines Gas und
Waſſerwerkes wie ſie dem Kläger obgelegen an ſich nicht eiue obrigkeit
liche Funktion ſei die nach den Normen des öffentlichen Rechtes nur Aus
fluß eines öffentlichen Amtes ſein könne kann es ſich allerdings nur
fragen ob dem Kläger von Seiten des Belklagten durch
beſonderen Willensausdruck die Eigenſchaft eines Beamten beigelegt iſt
Dieſe Frage iſt aber auch vom Berufungsrichrer entſchieden worden und
zwar im bejahenden Sinne mit Rückſicht auf die obwaltenden Verhältniſſe
Zwar hat er einen dahin gehenden ausdrücklichen Willensakt nicht feſt
geſtellt Er iſt jedoch davon ausgegangen und in dieſer Beziehung befindet
er ſich in Uebereinſtimmung mit der vorerwähnten Entſcheidung des
Reichsgerichts daß ſich die Bildung des Beamtendienſtverhältniſſes in
ſolchem Falle auch ſtillſchweigend durch konkludente Handlungen aus
denen auf den Willen ein Beamtenverhältniß herzuſtellen zuverläſſig zu
ſchließen ſei vollziehen könne und daß ſich ſo auch die Anſtellung des
Klägers als eines öffentlichen Beamten vollzogen habe Vor
allem hat aber der Berufungsrichter Gewicht darauf gelegt daß der Kläger
nach ſeinem Eintritte in das Bureau des Gas und Waſſerwerks zur ge
wiſſenhaften Verrichtung der Arbeiten und zur Amtsverſchwiegenheit eides
ſtattlich verpflichtet worden iſt Dieſe Verpflichtung ſteht nach der richter

Kläger hätten wenngleich ſeine Thätigkeit bei dem Gas und Waſſerwerk
an ſich nicht einen obrigkeitlichen Charakter gehabt habe doch mit Rück
ſicht darauf daß nach dem bei der Beklagten beſtehenden Verwaltungs
organismus die dem Kläger übertragenen Arbeiten thatſächlich von Per
ſonen die mit Beamteneigenſchaft verſehen ſeien verrichtet würden und
da der Kläger noch formell dienſtlich verpflichtet worden ſei über die
privatrechtlichen Pflichten zur Erfüllung des Dienſtvertrages hinaus bie
öffentlich rechtlichen Pflichten eines Beamten obgelegen Dieſe Folgerung
die der Berufungsrichter gezogen hat läßt aber unzweideutig die Annahme
erkennen daß der Wille der Beklagten dahin gegangen iſt den Kläger
mit der Ausübung öffentlich rechtlicher Funktionen zu betrauen und wenn
dies die Auffaſſung des Berufungsrichters geweſen iſt ſo geht der erhobene
Angriff inſoweit fehl

Es ſind aber auch die ferneren Bemängelungen die ſich gegen die
Begründung des Urtheils als eine in ſich nicht ſchlüſſige richten nicht
durchgreifend Der Berufungsrichter hat im Anſchluſſe an die Thatſache
daß der Kläger aus einem Büreaun in das andere verſetzt ſei und nach
der Erwähnung daß der Kläger anfänglich im Standesamte und ſchließ
lich im Einwohnermeldeamte mit obrigkeitlichen Funktionen betraut geweſen
ſei und in der Zwiſchenzeit Arbeiten im wirthſchaftlichen Betriebe der Be
klagten verrichtet habe ausgeführt Dieſer Wechſel in der Beſchäftigung

x R f Heſ 8 die Kor gti vo t G ühr J Nor im a Waſſer kg c 2x als gerade de e darauf beſtanden habe daß die Farporatien getreten Die Journalführung bei der Verwaltung eines Gas und Waſſer habe nicht die Dienſtſtellung in der Weiſe beeinflußt daß der Kläger bloß
welche zur Vorberathung des neuen Zolltarifs mit wirthſchaftlichen Er werks ſei zwar an ſich nicht eine obrigkeitliche Funktion könne jedoch zu im Anfange und am Ende ſeiner Dienſtzeit in einem Beamtendienſtver

h otr er deo Moeicho 9 De o Motor J 3 C 3 thebungen betraut werde vom Reiche gebildet werden ſolle Weiter ver den Obliegenheiten eines öffentlichen Beamten gehören Ob letzteres der hältniſſe im öffentlich rechtlichen Sinne in der Zwiſchenzeit aber in einem
weiſt der Staatsſekretär auf die ungeheuren Fortſchritte zu Gunſten der Fall ſei ſei nach den obwaltenden Umſtänden zu entſcheiden und dieſe yrivaten Dienſtverhältniß geſtanden habe vielmehr ſei anzunehmen daß

n itor v R 53 n r n 2 peh x x u v 2 4 z t l J 9 z U 4Arbeiter in den neuen Unfall und Jnvaliden Verſicherungsgeſetzen Stehe ſprächen hier zu Gunſten des Klägers Das Gas und Waſſerwerk ſtehe der Kläger auch während ſeiner Beſchäſtigung beim Gas und Waſſer
n jemals an dieſer Stelle ein Mann der das Lob der Sozialdemokratie nicht unter beſonderer und ſelbſtändiger Verwaltung vielmehr bilde es werk die Eigenſchaft als Gemeindebeamter erhalten habe

künde ſo würde es nicht nur ſchlecht ſtehen um die Exiſtenz der bürger J einen Zweig der geſammten ſtädtiſchen Verwaltung die einheitlich organi Pieſe 9 sfül ug ſteht nicht im Widerſpruch mit der vorangegangenena t Partei n e Erif S Dieſe Ausführung ſteht nicht im Widerſpriich mit der gegangenein lichen Parteien ſondern auch um die Exiſtenz des Deutſchen Reiches ſiert ſei Das Bureau des Gas und Waſſerwerks habe ebenſo wie die Darlegung daß die Dienſtſtellung des Klägers während der Ausbildungs
n Beifall rechts übrigen Bureaux als Vorſteher einen Magiſtratsſekretär Jn Betreff der eit und bis zum Erlaſſe der Verfügung vom 11 April 1885 auf einem
9 Abg Roefſicke wildlib hält dem Abgeordneten Fiſcher vor derſelbe Hülfsarbeiter im Bureau und Kanzleidienſte gelte für alle Bureaux daſſelbe yrivaten und jeder Zeit löslichen Dienſtvertrage beruht habe Der letztere

ſei in ſeinen Angriffen auf den Staatsſekretär und auf den Centralverband az zu weit gegangen Was die 12 000 Mk Angelegenheit anlange ſo
häbe ja ſchon ſeinerzeit der Abg Pachnicke im Namen der freiſinnigen
Vereinigung und in ſeinem Roeſickes Namen erklärt daß ſie dieſen
Vorfall mißbilligten Ganz falſch und haltlos ſei die Behauptung Fiſchers
daß auch die Flottenagitation mit Geld erkauft ſei Redner äußert dann
verſchiedene Wünſche indem er dabei dem vorgeſtern von dem Abg Baſſer
mann entwickelten ſozialpolitiſchen Programm zuſtimmt auch den Wunſch
nach Arbeiterkammern für berechtigt erklärt und beſonders auch an den
ſich gegen das Streikpoſtenſtehen richtenden Polizeimaßnahmen und gericht
lichen Urtheilen Kritik übt

Abg Oertel konſ Auf die Ausführungen des Abg Fiſcher trifft
das Sprichwort zu Getretener Quark wird breit nicht ſtark War die

indem das Regulativ vom 23 Juni 1885 für alle in gleicher Weiſe
Geltung habe Die Bedienſteten würden aus einem Bureau in das andere
verſetzt ohne daß ſich die Dienſtſtellung ihrem Charakter nach ändere
Dies ſei auch bei dem Kläger der Fall geweſen Dieſer Wechſel in der
Beſchäftigung habe nicht die Dienſiſtellung in der Weiſe beeinflußt daß
der Kläger blos im Anfange und am Ende ſeiner Dienſtzeit in einem
Beamtendienſtverhältniſſe im öffentlich rechtlichen Sinne in der Zwiſchen
zeit aber in einem rein privaten Dienſtverhältniſſe geſtanden habe Viel
mehr ſei anzunehmen daß der Kläger auch während ſeiner Beſchäftigung
beim Gas und Waſſerwerk die Eigenſchaft als Gemeindebeamter behalten
habe Dies ergebe ſich um ſo mehr als die Beklagte von dem Kläger
kurze Zeit nach deſſen Eintritt in das Bureau des letzteren Werkes die
eidesſtattliche Verpflichtung zur gewiſſenhaften Verrichtung der Arbeiten

Umſtand iſt nur herangezogen um darzuthun daß während des bezeichneten
Zeitraums auf keiner Seite der Wille obgewaltet haben könne ein dauerndes
Beamtendienſtverhältniß herzuſtellen Bei jener Ausführung hat dagegen
der Berufungsrichter worüber nach dem Zuſammenhange der Entſcheidungs
gründe ein Zweifel nicht obwalten kann nur auf die Thatſache Gewicht
gelegt daß der Kläger ſchon im Anfange ſeiner Dienſtzeit wie dies auch
auf das Ende der letzteren zutreffe mit obrigkeitlichen Funktionen betraut
geweſen ſei und daraus iſt gefolgert es ſei nicht anzunehmen daß nach
dieſer Richtung hin in der Thätigkeit des Klägers bei ſeiner Verſetzung in
das Bureau des Gas und Waſſerwerks eine Aenderung habe eintreten
ſollen Dieſe Schlußfolgerung giebt zu rechtlichen Bedenken keinen Anlaß

Auch die weiteren Annahmen des Berufungsrichters laſſen ſich rechtlich
d wemnde S m mit de 1 Reichsgericht aufgeſtellten

c e c ar See 8 geh nicht beanſtanden Sie ſtehen mit den vom Reichsgericht12 000 Mk Affäre ein Mißgriff ſo war es unter Herrn v Boetticher ein und zur Amtsverſchwiegenheit verlangt habe Dieſe Verpflichtung wider Grundſätzen über die Bildung des Gemeindedienſtverhältniſſes im Ein
potenzierter Mißgriff die Hilfe des Centralverbandes für den ruſſiſchen ſpreche der Annahme eines privaten Dienſtverhältniſſes
Handelsvertrag in Anſpruch zu nehmen Herr Roeſicke hat gemeint wi
würden vielleicht etwas anders über den Grafen Poſadowsky urtheilen
wenn er nicht auf unſerem wirthſchaftspolitiſchen Standpunkte ſtände Wir
ſehen in dem Grafen Poſadowsky durchaus keinen agrariſchen Mann nach
unſerem Herzen aber wir ſchätzen ſeine hervorragende Tüchtigkeit Sach
kenntniß und unbezweifelte Lauterkeit wir gründen darauf die Hoffnung
daß er unſere berechtigten Forderungen unterſtützen werde Lebhafter Bei
fall rechts Redner geht dann ausführlich auf die Bäckerei Verordnungs
frage ein auch die neueſte Modifikation dieſer Verordnung rieche allzu
ſehr nach dem grünen Tiſch Gar ſo ſchlimm ſei es mit den geſundheit
lichen Mißſtänden im Bäckergewerbe nicht Jedenfalls aber könnten die
Arbeiter auch hieraus ſehen daß der Staatsſekretär durchaus nicht gar ſo
ſehr auf die Intereſſen der Arbeitgeber bedacht ſei

Abg Wiemer frſ Vp Die Perſon des Staatsſekretärs iſt weniger
wichtig nachdem Graf Bülow erklärt hat er ſei der allein verantwortliche
Beamte gegenüber dem Reichstag Die achtſtündige Ruhezeit reicht für
Großſtädte nicht aus Ein Verbot der Verwendung von weißem Phos
phor zu Zündhölzern würde Leute meines Wahlkreiſes empfindlich in ihrem
Erwerb ſchädigen Vielleicht läßt ſich durch Zuſätze dieſe Maſſe unſchäd
lich machen wenigſtens iſt mir das von Jntereſſenten geſagt worden
Die 12000 Mark Affäre iſt um deßwillen beſonders bedauerlich weil ſie
der Sozialdemokratie neue Waffen in die Hand giebt Bisher ging unſere
Sozialpolitik auf jeden Schritt vorwärts drei zurück Jch hoffe daß es
im neuen Jahrhundert endlich umgekehrt ſein wird Beifall links

Abg Wurm Soz Das Reichsamt des Jnnern ſteht wieder nach
wie vor im innigſten Verhältniß zu den Unternehmerverbänden Der

Danach habe es
ſich auch während der Dienſtzeit beim Gas und Waſſerwerk nicht um eine
private Berufsthätigkeit ſondern um eine Amtsthätigkeit gehandelt Der
Kläger ſei damals wenn er auch keine öffentlich rechtlichen Dienſt
funktionen auszuüben gehabt habe doch mit Arbeiten der Art betraut
geweſen wie ſie im Verwaltungsorganismus der Beklagten von Beamten
verrichtet würden Es hätten ihm über die privat rechtlichen Pflichten zur
Erfüllung des Dienſtvertrages hinaus die öffentlich rechtlichen Pflichten
eines Beamten obgelegen Deshalb ſei Kläger auch während ſeiner
Thätigkeit beim Gas und Waſſerwerk als Gemeindebeamter zu betrachten

geweſen
Der Berufungsrichter hat ſodann aber auch feſtgeſtellt daß der

Magiſtrat den Kläger in der ſtädtiſchen Verwaltung dauernd als Beamten
hat verwenden wollen Dafür ſpreche die langjährige ununterbrochene
Beſchäftigung des Klägers Kläger ſei ferner mit Funktionen betraut ge
weſen die nicht etwa vorübergehende Bedeutung gehabt ſondern auf die
Dauer hätten verſehen werden müſſen und ſo ſei er auch in einer
Stellung 13 Jahre belaſſen Endlich ſtellten ſich ſeine Arbeiten als ſolche
dar die im allgemeinen bei Gemeindeverwaltungen von angeſtellten Be
amten zu verrichten ſeien und thatſächlich verrichtet würden Kläger habe
keineswegs eine rein mechaniſche Thätigkeit ſondern Bureauarbeiten ver
richtet Darnach rechtfertige ſich die Schlußfolgerung daß der Magiſtrat
den Kläger als ein für die Erledigung der Verwaltungsgeſchäfte erforder
liches in die Reihe der Gemeindebeamten dauernd eingefügtes Mitglied
angeſehen habe und daß auch Kläger ſelbſt ſeine Dienſtſtellung dem
entſprechend aufgefaßt habe Dieſer Annahme ſtehe weder der von der
Beklagten bei der Verpflichtung des Klägers gemachte Vorbehalt jeder

klange Wenn die Reviſion noch geltend gemacht hat die Beklagte ſei
bei der Berſetzung des Klägers in das Bureau des Gas und Waſſer
werkes nicht gehindert geweſen die Anſtellungsbedingungen frei zu regeln
ſo daß die in der Verhandlung vom 21 November 1885 gemachte
Kündigungsklauſel rechtswirkſam ſei ſo kann dem nur inſoweit beigetreten
werden als die Beklagte anfänglich befugt geweſen wäre das Dienſt
verhältniß durch Kündigung zu löſen Dieſes Recht mußte jedoch er
löſchen ſobald das Dienſtverhältniß ſich in ein dauerndes verwandelte
und damit der Kläger die Eigenſchaft eines auf Lebenszeit angeſtellten
Gemeindebeamten erlangte

CÜXÜXnnnanareeree eeeerrere
Nur ächt in diesen Packetenu

l

kleine Zwiſt iſt beigelegt Auf einen wirkſamen Fortgang der Sozial zeitiger Entlaſſung noch auch das von dem Kläger kurz vor der Klage
politik brauchen wir unter dieſen Umſtänden wohl nicht zu rechnen Jn f erhebung unterm 1 Mai 1899 geſtellte Geſuch um feſte Anſtellung h F

P Dresden wurde ein feuchter unſauberer Raum als Speiſeſaal verwendet J entgegen pv Der Gewerberath hatte nichts dagegen einzuwenden Wie ſollen die Ar Die Reviſion hat ſich gegen die Annahme des Berufungsrichters ge
e beiter da Zutrauen zu ihm haben Redner ſchildert noch einige angeb wendet daß der Kläger während ſeiner Thätigkeit im Bureau des Gas

liche Fälle aus ſächſiſchen Städten Die ſächſiſchen Arbeiter haben das und Waſſerwerks als Gemeindebeamter anzuſehen geweſen ſei Sie hat
Recht zu verlangen daß ihre Gewerbeaufſſicht nicht der anderer Bundes unter Hinweis auf das Urtheil des Reichsgerichts in Sachen Leithof

W ſtaaten nachhinkt Es iſt noch nicht lange her daß die ſächſiſchen Arbeit J contra die Stadtgemeinde Berlin geltend gemacht Die Annahme würde
en geber den Denuncianten unter den Arbeitern Prämien gaben Die Be nur dann begründet ſein wenn entweder die fragliche dem Kläger über

richte der Fabrikinſpektoren ſind in dieſem Jahre ſehr unüberſichtlich das tragene Beſchäftigung eine ſolche geweſen wäre die unter die Normen des
T 7 Regiſter iſt unbenutzbar Wie es iſt iſt es eine Carricatur Ich rechne öffentlichen Rechts falle oder der Magiſtrat der Beklagten den Kläger

darauf daß es nicht böſe Abſicht war die Berichte in dieſer Form zu ver unabhängig von der Natur ſeiner Dienſte mit der Eigenſchaft eines e
l Bl öffentlichen und daß Abhilfe erfolgt Redner erwähnt ſodann eine Reihe Beamten durch einen zu dieſem Behufe beſonders kundgegebenen Willens
v von Fällen von Mißachtung des Verbots der Sonntags und Nachtarbeit J akt bekleidet hätte Keine dieſer Vorausſetzungen liege jedoch hier vor

in denen die Unternehmer nur in höchſt geringe Strafen genommen Daß erſtere nicht zutreffe nehme der Berufungsrichter ſelbſt an da es ſich
nnd wurden Für die Arbeiter ſoll ſo wunderbar viel gethan werden Eine nach ſeiuer Ausführung damals um Arbeiten der Art gehandelt habe

Leo Einſicht in die jüngſte Broſchüre über die Verhältniſſe der Steinarbeiter wie ſie im Verwaltungsorganismus der Beklagten alſo nicht nach den
belehrt uns eines Anderen zeigt uns daß es heißt Menſchenleben retten Normen des öffentlichen Rechts von Beamten verrichtet würden Aber es e

Uhr durch ſchleunige Einrichtung von Schutzvorrichtungen für dieſe armen fehle auch an der Feſtſtellung daß die letztere Vorausſetzung Platz greife S m e eecho z

Leute Nach der Darlegung des Berufungsrichters habe die Dienſtſtellung des zun Sächſ Bundesbevollmächtigter Dr Fiſcher Während die Biene aus Klägers urſprünglich auf einem privaten und jeder Zeit lösbaren Dienſt Man hüte sich vor Täuschungen
g jeder Blume Honig ſaugt ſo ſaugt der Vorredner aus jedem Blatt der vertrage beruht Eine Aenderung ſolle erſt nach Ablehnung des Geſuchs beim Einkaufen von Quäker Oats indem man
e Fabrikinſpektionsberichte ſein Gift Er zeigt doch aber dabei daß er des Klägers um Zulaſſung zu dem Ausbildungsturnus und im April streng darauf achte dass Einem nur die gelben

ume dem die Jnſtruktion für die Gewerbeaufſichtsbeamten u ſ wenigſtens 1885 eingetreten ſein Jn der Folgezeit bis 1898 ſei aber Kläger bei dem g k p arLuftzug für die ſächſiſchen nicht kennt Wäre eine Jnſtruktion wie ſie gerügt Gas und Waſſerwerk mit Arbeiten beſchäftigt worden die nach der eigenen W Packete mit der bekannten Quäker Schutzmarke

wurde ergangen ſo hätte ſie ein ungünſtiger Wind ſicher auf den J Annahme des Richters nicht lediglich Ausfluß eines öffentlichen Amts ſein
Redaktionstiſch von Sozialdemokraten geweht Es iſt aber den ſächſiſchen könnten Es wäre hier alſo der Nachweis des Anſtellungsakts erforderlich

verabfolgt werden

J
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Denn 19 DienstagAmtliche Bekanntmachungen
T AACFeier des 200jähr Heſtehens des Königreichs Preußen

am 18 Jannar d Js
Um 83 Uhr Morgens wird ein Muſikkorps vom Rathhausaltan patriotiſche Weiſen

vortragen Um 9 Uhr findet ein Feſtgottesdienſt in der Marienkirche ſtatt welchem
wir beiwohnen wollen Für die Behörden werden Plätze reſerviert Sämmtliche Dienſt
ſtellen der ſtädtiſchen Verwaltung bleiben an dieſem Feſttage geſchloſſen Die ſtädtiſchen
Gebäude werden feſtlich geſchmückt und am Abend erleuchtet

An unſere Mitbürger richten wir die Bitte der dankbaren Verehrung gegen das
Kaiſerliche und Königliche Haus durch allgemeine Beflaggung und Jllumination der
Häuſer Ausdruck zu geben

Halle a den 12 Januar 1901
Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 29 Oktober 1900 im Amts

blatt der Königl Regierung zu Merſeburg Stück 44 vom 3 November 1900 wird
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß der Herr Regierungs Präſident auf
Grund des S 10 des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 30 Juni 1900 des S 34 des
Jnvalidenverſicherungsgeſetzes vom 13 Juli 1899 und des S 8 des Krankenverſicherungs
geſetzes vom 10 April 1892 den durchſchnittlichen Jahres Arbeitsverdienſt der in
der Land und Forſtwirthſchaft beſchäftigten Perſonen ſowie den ortsüblichen Tage
lohn für den Stadtkreis Halle a S wie folgt feſtgeſetzt hat

1 den durchſchnittlichen Jahresarbeitsverdienſt
a für erwachſ männl land n forſtwirthſchaftl Arbeiter über 16 Jahre auf 735 Mark

J I wei bl D u 330 Ie für jugendl männl nunnter 16 Jahre 420

weibl 2702 den ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter
a für erwachſene männliche Perſonen über 16 Jahre auf 2,45 Mark

b weibliche e 110e jugendliche männliche unter 1,40
weibliche 990Die im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Merſeburg Stück 44 vom 3 No

vember 1900 nen feſtgeſetzten ortsüblichen Tagelöhne ſind 6 Monate nach deren
Veröffentlichung alſo pom 4 Mai 1901 ab die durchſchnittlichen Jahresarbeits
verdienſte für die land und forſt wirthſchaftlichen Arbeiter vom Tage der Ver
öffentlichung derſelben anzuwenden

Die Sätze des vrtsüblichen Tagelohnes bilden von dieſem Zeitpunkt ab den
Maßſtab nach welchem bei der Gemeindekrankenverſicherung S 4 des Krankenver
ſicherungsgeſetzes das Krankengeld S 6 a a und die Verſicherungsbeiträge S 9
a a und bei den eingeſchriebenen und ſonſtigen Hülfskaſſen ohne Beitragszwang

S 75 a a wenn deren Mitglieder von der Gemeindekrankenverſicherung und von
der Verpflichtung einer nach Maßgabe der Vorſchriften des Geſetzes errichteten Kranken
kaſſe mit Ausnahme der Knappſchaftskaſſen beizutreten befreit ſein ſollen das Kranken
geld den im Stadtkreis Halle a S beſchäftigten Perſonen zu gewähren iſt

Auf die Bemeſſung der Beiträge zur Jnvaliden und Altersver
fichernng haben die men ſestgesetzten ortzsüblichen Tagelöhne
Keinen Linſiuss

Halle a den 8 Januar 1901
Der Magiſtrat

Bekanntmachung
Unter Hinweis auf die diesſeitige Bekanntmachung vom 30 November vor Jahres

General Anzeiger für Halle a S und den Saalkreis Nr 286 wird hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß gebracht daß der für die Straße A des Bebaunngsplaues
für das Gelände hinter der Zuckerraffinerie feſtgeſetzte Fluchtlinienplan nunmehr förmlich
feſtgeſtellt worden iſt nachdem Einwendungen gegen dieſen Plan nicht erhoben ſind

Der Plan kann im Stadtbauamt eingeſehen werden
Halle a den 8 Januar 1901

Staude

Der Magiſtrat Staude

Bekanntmachung
Unter Hinweis auf die diesſeitige Bekanntmachung vom 30 November v

GeneralAnzeiger für Halle a S und den Saalkreis Nr 286 wird hierdurch zur öffent
lichen Kenntniß gebracht daß der für die Straßen B und O des Bebaunngsplanes
für das Gelände hinter der Zuckerraffinerie feſtgeſetzte Fluchtlinienplan nunmehr förmlich
feſtgeſtellt worden iſt nachdem Einwendungen gegen dieſen Plan nicht erhoben ſind

Der Plan kann im Stadtbauamt eingeſehen werden
Halle a den 8 Januar 1901 Der Magiſtrat Staude

Brkannkmachnng
Bei der ſtädtiſchen Siechenanſtalt iſt die Stelle einer Wärterin bei hohem Lohne

ſofort zu beſetzen
Die Meldungen auch noch nicht als Wärterinnen ausgebildeter Bewerberinnen

ſind unter Einreichung von Zeugniſſen im Sekretariat der Armen Verwaltung Spar
kaſſengebäude Rathhausſtraße 1 2 Treppen Zimmer 82 anzubringen

Halle a den 11 Januar 1901
Die Verwaltung der Siechenanſtalt

Bekanntmachung
Die Beſpannung der Transporkwagen der ſtädtiſchen Desinfektions Anſtalt

ſoll für die Zeit vom 1 April 1901 bis 31 März 1903 im Wege der Wettbewerbung
vergeben werden Die Angebote ſind in verſiegelten und mit der Auſſchrift Be
ſpannung der Transportwagen der ſtädtiſchen Desinfektionsanſtalt verſehenen Brief
umſchlägen bis

zum 1 Februar 1901 Abends 6 Uhr
im Zimmer 53 des Polizeigebäudes abzugeben Die Bedingungen liegen an der vor
genannten Stelle während der Dienſtſtunden zur Einſicht aus und müſſen vor Abgabe
der Angebote unterſchrieben werden

Halle a den 9 Januar 1901 Die Polizei Verwaltung

Bekanntmachung
Am 18 Januar d dem Tage der 200 jährigen Wiederkehr der Errichtung

des Königreichs Preußen bleibt der ſtädkiſche Schlacht und Biehhof bis Nachmittags
2 Ahr geſchloſſen

Halle a den 14 Januar 1901
Das Kuratorium für den ſtädtiſchen Schlacht und Viehhof

Brkanntmachung
Zur Feier des Geburtstages Sr Majeſtät des Kaiſers und Königs am

27 ds Mis wird Vormittags 10 Uhr in der Domkirche ein
aPVestgottescdlüenst

ſtattfinden für welchen den Behörden Plätze reſerviert werden
Nachmittags wird im oberen Saale des Stadtſchützenhauſes am Königs

platz hierſelbſt ein

Vestimahl
veranſtaltet welches um 2 Uhr beginnt

Liſten zur Einzeichnung der Namen von Theilnehmern an dem Feſtmahl ſind bei
dem Stadtſekretär Sparkaſſengebäude J Treppe Zimmer Nr 74 dem Pförtner im
Dienſthauſe des Königlichen Oberbergamts Friedrichſtraße 13 ſowie bei dem Oekonom
des Stadtſchützenhauſes ausgelegt

Die Liſten werden bis zum 25 ds Mts offen gehalten jedoch ſchon früher
geſchloſſen ſobald die Zahl der Perſonen welche im Feſtſaale Platz finden können durch
Einzeichnung von Theilnehmern erfüllt iſt

S 7 Januar 1901Halle a den T
von Renthe Fink StaudeGeneralleutnant u Garniſonälteſter Oberbürgermeiſter Eiſenbahndirektions Präſident

Dr Fürst Wehlack v KrosigkBerghauptmann Oberpoſtdirektor Geh Oberpoſtrath Landrath des Saalkreiſes
Or Dittenberger Geheimrath Prof D Dr Fries D Goehel

Pütter

Seydelt

cr 1215 JanuarSeunerglAnzeiger fur Halle und den Saalkreis
Welt Panorama

Gr Alrichſtraße 6 I
Geöffnet von früh 10 bis Abends 10 Uhr

Die Adirria
Gasthaus 7 Götsehethal

in Groitzsch bei Station Teicha
Sonntag den 20 d Mts

O Grosser Anskenball O
wozu freundlichſt einladet A Föhre

Die 3 beſten Herren und die 3 beſten
Damenmasken erhalten je einen werth
vollen Preis

Raideschlösschen
bei Dölau

Mittwoch d 16 Januar
h Schlachtefeſt

Es ladet ergebenſt ein

Franz Weise
Dienstag

SchlnchtefestFr Stühiler S
Delitzſcherſtraße 11

Luiulge s
Hötel und Restaurant

Dienstag den 15 d Mts

Schlachtefest
Otto Herrmann

173000 i
kommen bei der großen

Mühlhanſer GeldLotterie
zur Auslooſung

Ziehung 25 Januar u folgende Tage
Karkun 100 000

Gewinn
50 000 20000

10 000 M u ſ w u ſ wLooſe à A 3,30 Porto u Liſte 30
extra empfiehlt

Bankgeſchäft M Prietz Co
Berlin Steglitzerſtr 43

Keparaturen
an Uhren jeder Art ſtets
gut zu bekannt aller

2 billigſten Preiſen unter
Garantie

UhrmacherE Radecke Steinweg 1
F Specialwerlſtatt f Reparatur

e Fiſch Verkauf Da
Für dieſe Woche empfiehlt

beſonders

V elausgeſchnitten

Grüne Heringe
friſche Dorsche etc
Friedr Krahmer

Halle a
Fluß u Seefiſch Handlung

Fiſcherplan Nr 3

oest s Hofs
Alle ehem Genoſſen werden zu einer

dringenden Beſprechung am
Mittwoch den 16 d Mts

Abends 8 Uhr
nach dem Letzten Dreier eingeladen

Vaterländiſcher Frauenverein
Jnfolge der zahlreichen Betheiligung welche

der in dieſem Monat veranſtaltete Samariter
kurſus gefunden hat wird vom 5 Febrnar
ab ein zweiter Samariterkurfus unter
Leitung des Hrn Sanitätsrath Dr Mekus
eröffnet Die Vorträge finden Dienstags
u Freitags von 6 Uhr im Saale der
Mädchen Mittelſchnle Gr Steinſtr
ſtatt Damen aller Stände welche theil
nehmen wollen werden gebeten ſich bei
Herrn R Dr Mekus oder bei einer der
Vorſtandsdamen des Vereins melden zu
wollen Die Theilnahme iſt unentgeltlich

mm 2

Beſtes Mittel gegen

Husten Heiserkeit
Verschleimung

iſt Walter s echter ſchwarzer
Johannisbeerſaft in Flaſchen à 50

und 100 5 Nur echt zu haben
Drogerie Phönix

Ernst Walter nur 67 Geiſtſtr 67
Fernſpr 1340

S KRolwande
liefert

Hallesche Jalousie u Rollladenfabrik

Franz Rudolph Co
Krauſenſtraße 16

DOrden
Adel eto B Walden Prince s

Stadtverordnetenvorſteher Direktor der Francke ſchen Stiftungen Conſiſtorialrath

Frhr von Gustedt von Holly KahlerGenerallandſchaftsdirektor Bürgermeiſter Ober Steuerinſpektor

v Klöcden Kuhlow LiebauDirektor der Reichsbank Vorſitzender der Handels Vorſitzender der Stadtſchützen

ſtelle kammer geſellſchaftvon Mendel Steinfels Saran
Direktor der Landwirthſchaftskammer Superintendent

Selten billig
prachtvolle frische Ananas Pfd 4

Ferner empfehlen
Feinste getrock Aprikosen Ssirnen Ringäpfel

Prünellen HagebuttenKatharinennflaumen Pid von s0 Pf an
bei 5 Pfund Vorzugspreise

Ia Braunschw Cervelatwurst
Pfd m 20 Pf bei Abnahme ganzer Würste
Feinsten Westfäl Dauerschinken

Pfd t M 20 Pfd
Poftel Broskowsk

du e m
nel i van h d

es We5 9 3 7 77e

ne
93 3

d 4 ie T 4
HKalz Extract Bonbons

ausgezeichnete Hustonbonbons

Halz Suppen Extract e
armkranker nnach Dr Keller 80 h Heilungen erzielt
it Malz Extract das neueLeberthran Emulsion e en venere

Mittel zu einer erfolgreichen Loberthrankur
in allen Apotheken zu haben en gros von S

Ed Loeflund Co Stuttgart

durch Wohlgeschmack
und lösende Wirkung

ühlhauser Gold Lotterie
in Thür zur Wiederherstellung der Marienkirche
17597 Gewinne in Betrage von

47 OOO MDie Hauptgewinne sind

100,000 50,00020,000 10,000 M
W GBriginal Loose a 3,30 K Porto und Liste 30 P
extra empfehlen und versenden auch gegen Nachnahme Coupons und
Brieſmarken

Berlin WBankNeubauer 8 Co geschaft Friedrichstr 198/199
Ecke Krausenstr

Telegr Adr Millionenecke
u 5ne5 u e S

Von Freitag den 18 ds Mts ab ſteht mein erſter diesjähriger
ſehr großer friſcher Transport

Pa belgiſcher n däniſcher
ekerpferde

ſowie beſter hannoverſcher u holſteiner Wagen
pferde unter konlanteſten Veding
ungen zu ſehr ſoliden Preiſen zumn ſet ſ r ſ

Meyer SalomonHalle a/S
Dorotheenſtr 7/8

Telephon 2147

Square 41 Kennington Park London S E

e

F WolfFärberei und chemiſche Waſchauſtalt mit Dampfbrtrieb

2 Gr Steinſtraße 36 Nähe der Königl Klinikent S 77 Geiſtſtraße 44 Nähe Thalia Theater
Alter Markt 2 Nähe Schmeerſtraße

Vabrik Krauſenſtraße 15
Anerkannt vorzügl Ausführung Mäßige Preisſtellung

Eine der angeſehenſten deutſchen

Unfall u Haftpflichtversicherungs Gesellschaften

General Agentur
für die Provinz Sachſen neu zu beſetzen Mit der General Agentur iſt eine anſehnliche
Einnahme verbunden und es wird daher auf eine hervorragende Kraft reflektiert welche
ſich dem weiteren Ausbau des Geſchäfts energiſch auch durch Entfaltung perſönlicher
reger Thätigkeit für Organiſation und Acquiſition zu widmen beabſichtigt Diskretion
zugeſichert Gefl Offerten erbeten unter E 425 an die Expedition dieſes Blattcs

Schnellſte Rücklieferung

Abonune
Durch die
deigen 30 Pf

Heute

reſp der
dowsky fo

Abg

nachgerade
beruhen la
auf Einſetz
ſeien ja ar
den Centre
ſei zweifell
geht dann
Baſſerman
ſchließe er
des Staat
inſoweit d
Kinderarbe
Schluß pl

Abg
Fraktionsg
haben un
ſeien am
Bayern
zur Gewe
ſpektoren
hauptlächli
in Folge t
mächtigte
ja wie ko
in näherer
die Verſch
Regelung
politiſchem

W zJnnern h
kKrankenkaf

Klaſſe beh
Und das
zeichnet di
Ordnung

Staates
wenn Sie
Tag für
Sie wert
bündeten
ruhigem
einzelne de
Bäckereibet

ſonſt ſtelle
Was er
berichte ge
bei Verſtö
habe die
hierauf du
Jnnern di
was er
gewerbe b
und wie e
zuändern

gehen
Jo

erſt aus
auf Rei

Schweſte
Dir hof
Deine i
Möglich

Da
der abe
Aber bi
Das iſt
gemacht

Do
die Ber
andern
weiteren
und in
ſtehſt
haften
waſſerhe
würde
loſigkeit

Ha
die Luft
Schloß
Narren
vollgebl
Jhr nich
nicht


	General-Anzeiger für Halle und den Saalkreis
	1901


